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Außenstelle Innsbruck 
Finanzstrafsenat 3 

   

  GZ. FSRV/0008-I/07 
 

Beschwerdeentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates 3, Oberrat Mag. Peter Maurer, in der Finanzstrafsache gegen Bf., 

vertreten durch Hasch & Partner Anwaltsgesellschaft mbH, Rechtsanwaltskanzlei, 4020 Linz, 

Landstraße 47, über die Beschwerde des Beschuldigten vom 8. März 2007 gegen den Be-

scheid des Zollamtes Innsbruck vom 8. Februar 2007, Zahl: X, betreffend 

Beschlagnahmeanordnung 

zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 8. Februar 2007, Zahl: X, hat das Zollamt Innsbruck als Finanzstrafbehörde 

erster Instanz gemäß § 89 Abs. 1 FinStrG angeordnet, eine Herrenarmbanduhr der Marke XY; 

Wert: 8.500,00 CHF, eine dazugehörende Holzschatulle (braun) und einen Kreditkartenbeleg 

zu beschlagnahmen, weil diese Gegenstände als Tatgegenstände eines versuchten 

Schmuggels in Betracht kommen würden und gemäß §§ 35 Abs. 4 iVm 17 Abs. 2 FinStrG 

verfallsbedroht seien. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde des Beschuldigten vom 

8. März 2007, in welcher im Wesentlichen wie folgt vorgebracht wurde: 
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1. Mangelndes Eigentum 

Tatgegenstände seien gemäß § 17 Abs. 3 FinStrG dann für verfallen zu erklären, wenn sie zur 

Zeit der Entscheidung im Eigentum oder im Miteigentum des Täters oder eines anderen an 

der Tat Beteiligten stehen. Die gegenständlichen beschlagnahmten Gegenstände würden im 

Eigentum der Ehefrau des Beschwerdeführers stehen. Dies gehe aus dem Sachverhalt (Aus-

sage des Beschwerdeführers) der Tatbeschreibung vom 8. Februar 2007 hervor. Er habe aus-

gesagt, dass die beschlagnahmten Gegenstände von seiner Ehefrau gekauft worden seien, um 

sie dem Beschwerdeführer zum Geburtstag zu schenken. Dies gehe auch aus dem Umstand 

hervor, dass die Rechnung gegenständlicher beschlagnahmten Waren von der Ehefrau des 

Beschwerdeführers an die Zollbeamtin Z herausgegeben worden seien. Die beschlagnahmten 

Gegenstände würden nach wie vor nicht im Eigentum des Beschwerdeführers stehen und 

seien dem Beschwerdeführer lediglich geliehen worden. Beabsichtigt sei gewesen, dass die 

beschlagnahmten Gegenstände von der Ehefrau des Beschwerdeführers erst zu einem 

späteren Zeitpunkt an diesen zum Geburtstag, nämlich erst am 27. März 2007, geschenkt 

werden sollten. Der Ehefrau des Beschwerdeführers seien die in § 17 Abs. 3 lit. a und b 

enthaltenen Voraussetzungen für einen Verfall nicht vorwerfbar. Festzuhalten sei daher, dass 

die beschlagnahmten Gegenstände für den Verfall nicht in Frage kämen und daher von der 

Beschlagnahme abzusehen sei. 

2. Mangelnder Vorsatz des Beschwerdeführers 

Dem Beschwerdeführer werde der Einfuhrschmuggel gemäß § 35 Abs. 1 lit. a FinStrG erster 

Tatbestand, nämlich vorsätzliches vorschriftswidriges Verbringen von eingangsabgabepflichti-

gen Waren in das Zollgebiet, vorgeworfen. § 9 FinStrG sei zu entnehmen, dass bei einem Irr-

tum jeder Art die Haftung für Vorsatz entfällt, aber bei Vermeidbarkeit des Irrtums die 

Haftung für ein entsprechendes Fahrlässigkeitsdelikt eintrete. In allen Fällen müsse es sich um 

einen Irrtum handeln, der überhaupt dem Tatbestand oder der Rechtswidrigkeit zugeordnet 

werden könne und für sich selbst rechtlich beachtlich sei. Der Beschwerdeführer sei sich 

weder bewusst gewesen, dass er einen Einfuhrschmuggel im Sinne des § 35 Abs. 1 lit. a 

FinStrG begehe, noch sei sein Verhalten vorsätzlich gewesen. Er sei einem direkten 

Verbotsirrtum unterlegen. Er habe daher über das Unrecht als Ganzes geirrt, weil er sich 

überhaupt nicht bewusst gewesen sei, dass er ein Delikt begehen würde bzw. dass sein 

Verhalten verboten wäre. Der Irrtum sei vor allem dadurch zustande gekommen, dass beim 

Verkäufer der Uhr keine Aufklärung stattgefunden habe. Ein solcher direkter Verbotsirrtum sei 

ein beachtlicher Irrtum, weshalb nach der Konzeption des § 9 FinStrG die Vorsatzschuld des 

§ 35 Abs. 1 lit. a FinStrG schon grundsätzlich entfalle. Der Beschwerdeführer sei holländischer 

Staatsbürger und der deutschen Sprache nur im beschränkten Umfang mächtig. Allfällige 
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Hinweisschilder hätten – mangels sprachlichem Verständnis – keinen aufklärenden Charakter 

für den Beschwerdeführer. Eine Aufklärung seitens des Verkäufers der beschlagnahmten 

Gegenstände in Samnaun sei – wie bereits ausgeführt – ebenfalls nicht erfolgt. Dies sei der 

Einvernahme des Beschwerdeführers vom 8. Februar 2007 zu entnehmen. Der 

Beschwerdeführer sei sich nicht bewusst gewesen, dass er eine Verbringung in das 

Gemeinschaftsgebiet vorgenommen habe, dies auch deswegen, da der Beschwerdeführer 

keine besonderen Kenntnisse im Bereich des Zollrechts – auch aufgrund seiner beruflichen 

Tätigkeit –aufweisen könne. Die Nebenstrafe des Verfalls gemäß § 17 FinStrG und die damit 

verbundene Beschlagnahme der genannten Waren sei nur bei Vorsatzdelikten – wie § 35 

FinStrG – möglich. Dies habe auch der OGH zu 12 Os 78/67 klar festgestellt, dass im Fall einer 

fahrlässigen Verkürzung von Eingangs- oder Ausgabenabgaben ein Verfall der Ware oder ihrer 

Umschließung überhaupt nicht in Betracht komme, weil nach § 17 Abs. 2 FinStrG nur auf 

Verfall erkannt werden könne und damit auch die Gegenstände bzw. Waren beschlagnahmt 

werden könnten, wenn ein Finanzvergehen vorliege, für das das Finanzstrafgesetz dem Verfall 

ausdrücklich (zwingend) vorschreibe. Mangels Vorsatz sei die Beschlagnahme der genannten 

Waren nicht rechtmäßig. Aus diesem Grund sei die Beschlagnahme der Gegenstände 

aufzuheben und die Gegenstände an den Beschwerdeführer herauszugeben. 

3. Unverhältnismäßigkeitsklausel 

Im Sinne der Unverhältnismäßigkeitsklausel des § 17 Abs. 6 FinStrG seien sowohl die objek-

tiven (Bedeutung der Tat) als auch die subjektiven (den Täter treffenden Vorwurf) 

Verhältnisse des konkreten Einzelfalls zu prüfen. Ein Absehen vom Verfall sei somit bei 

Vorliegen besonderer Missverhältnisse in objektiver oder subjektiver Hinsicht erlaubt. Der 

Verfall stehe zur Bedeutung der Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf dann außer 

Verhältnis, wenn zwischen der Verfallsstrafe und dem objektiven und subjektiven Umständen 

der Tat, gemessen an einem durchschnittlich gelagerten Fall eines mit Verfallsstrafe 

bedrohten Finanzdeliktes, ein Missverhältnis bestehe. Im vorliegenden Fall würden sowohl die 

objektiven als auch die subjektiven Verhältnisse in Betracht kommen. In objektiver Hinsicht 

(Bedeutung der Tat) sei festzuhalten, dass die hinterzogenen Abgaben lediglich rund 

€ 1.000,00 betragen würden, der Wertgegenstand jedoch CHF 8.500,00. Auch unter 

Heranziehung der Höchststrafe sei dieses Missverhältnis nach wie vor eklatant und daher der 

Verfall aus objektiven Verhältnissen nicht gerechtfertigt. Von einer Beschlagnahme wäre 

daher abzusehen und die Gegenstände an den Beschwerdeführer heraus zu geben. Aus 

subjektiver Hinsicht (den Täter treffender Vorwurf) sei auszuführen, dass – wie bereits oben 

ausgeführt – dem Beschwerdeführer kein Vorsatz (auch nicht dolus eventualis) – vorwerfbar 

sei. Es sei hervorzuheben, dass die Uhr ein beabsichtigtes Geschenk der Ehefrau darstelle und 



Seite 4 

© Unabhängiger Finanzsenat  

somit eine starke Nahebeziehung zu der Uhr gegeben sei und daher selbst bei der Annahme 

von dolus eventualis die Verfallsstrafe im groben Missverhältnis zur allfälligen Schuld des 

Täters stehe. Auch unter Heranziehung der Unverhältnismäßigkeitsklausel gemäß § 17 Abs. 6 

FinStrG sei von einem Verfall abzusehen und die Beschlagnahme aufzuheben und die 

beschlagnahmten Gegenstände an den Beschwerdeführer herauszugeben. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Gemäß § 89 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde mit Bescheid die Beschlagnahme von 

verfallsbedrohten Gegenständen und von Gegenständen, die als Beweismittel in Betracht 

kommen, anzuordnen, wenn dies zur Sicherung des Verfalls oder zur Beweissicherung 

geboten ist. 

Nach dieser Bestimmung ist die Finanzstrafbehörde unter der Voraussetzung, dass der Ver-

dacht eines Finanzvergehens vorliegt, der Gegenstand vom Verfall bedroht ist oder als Be-

weismittel in Betracht kommt und die Beschlagnahme zur Sicherung des Verfalls oder des 

Beweismittels geboten ist, zur Setzung dieser Amtshandlung verpflichtet (VwGH 4.9.1986, 

86/16/0103). Es steht der Behörde bei Vorliegen der Voraussetzungen kein Ermessen zu, sie 

muss diese Gegenstände beschlagnahmen, wobei für die Beschlagnahme ein auf konkrete 

Umstände sich gründender Verdacht ausreicht. Die Tat muss also keineswegs erwiesen sein, 

zumal es sich bei der Beschlagnahme um eine Art vorläufiges Verfahren zur Entziehung der 

Gewahrsame an einer Sache handelt (VwGH 25.2.1993, 92/16/0141). 

Gemäß § 35 Abs. 1 lit. a FinStrG macht sich des Schmuggels schuldig, wer eingangsabgabe-

pflichtige Waren vorsätzlich vorschriftswidrig in das Zollgebiet oder aus einer Freizone oder 

einem Freilager in einen anderen Teil des Zollgebietes verbringt oder der zollamtlichen Über-

wachung entzieht. 

Der Beschwerdeführer hat nach den Ermittlungen des Zollamtes Innsbruck als Finanzstrafbe-

hörde I. Instanz am 8. Februar 2007 die gegenständliche Uhr im Wert von CHF 8.500,00 in 

Samnaun (Schweiz) gekauft und am selben Tag anlässlich seiner Einreise über das Flimjoch in 

das Zollgebiet der Europäischen Union verbracht, ohne diese zu gestellen und einem Zoll-

verfahren zuzuführen. Nach diesen vom Beschwerdeführer unbestrittenen Feststellungen 

besteht jedenfalls der Verdacht, dass er dadurch den objektiven Tatbestand des § 35 Abs. 1 

lit. a FinStrG verwirklicht hat. 

Auf der subjektiven Tatseite ist für die Verwirklichung des Finanzvergehens nach § 35 Abs. 1 

lit. a FinStrG Vorsatz erforderlich. Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen 

will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht; dazu genügt es, dass der Täter diese Verwirk-
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lichung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet (§ 8 Abs. 1 FinStrG). Es genügt, 

dass sich der Vorsatz des Täters darauf richtet, dass die Ware dem Zollverfahren entzogen 

wird. Eine detaillierte Kenntnis der zollrechtlichen Bestimmungen ist für das Vorliegen eines 

Unrechtsbewusstseins hinsichtlich der Vereitelung eines Zollverfahrens nicht erforderlich. 

Aus der Tatbeschreibung, aufgenommen am 8. Februar 2007 im Zollamt Innsbruck Zollstelle 

Landeck Außenstelle Ischgl, Zahl Y, ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei der 

Zollkontrolle auf dem Flimjoch am 8. Februar 2007 zunächst angab, nur eine 

Spielzeugseilbahn für seinen Sohn gekauft habe. Erst nach Aufforderung, den Rucksack zu 

leeren, wurde die leere Uhrschachtel vorgefunden. Die gegenständliche Uhr wurde vom Be-

schwerdeführer am Arm getragen. 

Schon aus diesem Geschehensablauf, wonach der Beschwerdeführer den Erwerb der Uhr in 

der Schweiz im Zuge der Zollkontrolle vorerst nicht bekannt gegeben hat, lässt sich auf vor-

sätzliches Handeln schließen. Für den Vorsatzverdacht spricht generell, dass es als Allge-

meingut angesehen werden kann, dass Gegenstände über einem bestimmten Wert – die 

gegenständliche Armbanduhr repräsentiert einen Wert von CHF 8.500,00 – anlässlich der 

Verbringung in das Zollgebiet einem Zollverfahren zuzuführen sind. Auch dem Beschwerde-

führer war dies zweifelsfrei bekannt. Ebenso kann als allgemein bekannt vorausgesetzt wer-

den, dass das Verbringen einer Ware aus der Schweiz nach Österreich eine Verbringung in 

das Gemeinschaftsgebiet darstellt. 

In der Beschwerdeschrift wird bestritten, dass der Beschwerdeführer vorsätzlich gehandelt 

habe. Wenn vorgebracht wird, der Beschwerdeführer habe über das Unrecht als Ganzes 

geirrt, weil er sich überhaupt nicht bewusst gewesen sei, dass er ein Delikt begehen würde 

bzw. dass sein Verhalten verboten wäre, so ist dazu zu bemerken, dass auch dem Beschwer-

deführer als holländischem Staatsbürger zumindest die grundlegenden Vorschriften über die 

Verbringung von Waren in das Zollgebiet der Europäischen Union bekannt sind. Auch wenn er 

der deutschen Sprache nur im beschränkten Umfang mächtig ist und allfällige Hinweisschilder 

mangels sprachlichem Verständnis keinen aufklärenden Charakter für den Beschwerdeführer 

gehabt hätten, kann ihn das von der seiner finanzstrafrechtliche Verantwortung nicht 

befreien, weil die Zollvorschriften der Europäischen Union kein österreichisches Spezifikum 

darstellen, sondern auch für holländische Staatsbürger von Bedeutung sind und im Wesent-

lichen als bekannt vorausgesetzt werden können. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf 

die oben angeführte Tatbeschreibung zu verweisen, wonach der Beschwerdeführer und seine 

Ehegattin sehr gutes Deutsch sprachen. Der Hinweis auf einen Verbotsirrtum kann den 

Beschwerdeführer daher nicht entlasten. Vielmehr besteht auch nach Ansicht der Beschwer-
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debehörde der Verdacht, dass der Beschwerdeführer zumindest bedingt vorsätzlich im Sinne 

des § 8 Abs. 1 FinStrG gehandelt und damit auch die subjektive Tatseite des § 35 Abs. 1 lit. a 

FinStrG verwirklicht hat. 

Wenn in der Beschwerdeschrift weiters vorgebracht wird, die gegenständlichen beschlag-

nahmten Gegenstände würden im Eigentum der Ehefrau des Beschwerdeführers stehen, so ist 

auf § 17 Abs. 3 FinStrG zu verweisen: diese Bestimmung regelt jene Voraussetzungen, unter 

denen im Verfallsverfahren das Eigentum dritter Personen zu berücksichtigen ist, wobei es 

zuerst darauf ankommt, dass derjenige Dritte, der den Verfall abwenden will, sein Eigentum 

an dem vom Verfall bedrohten Gegenstand eindeutig nachweisen kann. "Nachweisen" im 

Sinne der zitierten Gesetzesstelle heißt, ein behördliches Urteil über die Gewissheit einer ent-

scheidungserheblichen Tatsache herbeizuführen, wofür erforderlich ist, dass die entscheiden-

de Behörde vom Vorliegen der entscheidungsrelevanten Tatsache überzeugt ist. Bezogen auf 

den vom § 17 Abs. 3 FinStrG geforderten Eigentumsnachweis muss also die Gewissheit der 

Behörde über alle Umstände vorliegen, die für die Erfüllung des Tatbestandes des Eigentums-

erwerbes erforderlich sind (vgl. VwGH 14.10.1999, 98/16/0263 mwN). 

Im vorliegenden Fall wurde jedoch von der Ehegattin des Beschwerdeführers, welche nach 

dem Beschwerdevorbringen Eigentümerin der gegenständlichen Waren sei, kein derartiges 

Vorbringen erstattet und es wurde auch in keiner Weise ein Nachweis über die Eigentumsver-

hältnisse geführt, sodass im derzeitigen Verfahrensstadium jedenfalls davon auszugehen ist, 

dass die beschlagnahmten Waren verfallsbedroht sind und die Beschlagnahme daher auch 

unter diesen Gesichtspunkten zu Recht erfolgte. Wenn vorgebracht wird, es sei beabsichtigt 

gewesen, dass der Beschwerdeführer die Uhr erst zu seinem Geburtstag am 27. März 2007 

geschenkt bekommen sollte, so ist darauf hinzuweisen, dass er die Uhr bereits zum Tatzeit-

punkt 8. Februar 2007 am Arm getragen hat. Ein Nachweis, dass die Uhr tatsächlich nur 

geliehen worden sei, wurde nicht geführt. Zudem ist darauf zu verweisen, dass dann, wenn 

andere Personen ihr Eigentum an den Gegenständen nachweisen, auf Verfall dann zu erken-

nen ist, wenn diesen Personen vorzuwerfen ist, dass sie zumindest in auffallender Sorglosig-

keit dazu beigetragen haben, dass mit diesen Gegenständen das Finanzvergehen begangen 

wurde (§ 17 Abs. 3 lit. a FinStrG). Falls die Gattin tatsächlich Eigentümerin der Gegenstände 

gewesen sein sollte, kann im Finanzstrafverfahren eine Prüfung der Voraussetzungen des § 17 

Abs. 3 lit. a FinStrG erforderlich sein, sodass die Waren auch unter diesem Aspekt als 

verfallsbedroht anzusehen sind. 

Wenn in der Beschwerdeschrift auf die Bestimmung des § 17 Abs. 6 FinStrG verwiesen wird, 

so ist dazu zu bemerken, dass über die Unverhältnismäßigkeit des Verfalls der Ware erst in 
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der das Strafverfahren abschließenden Sachentscheidung nach Durchführung eines Unter-

suchungsverfahrens und Kenntnis aller Tatumstände abgesprochen werden kann und nicht 

schon im Beschlagnahmeverfahren (VwGH 25.2.1993, 92/16/0141). 

Schließlich ist zu bemerken, dass die Beschlagnahme immer dann geboten ist, wenn zu 

befürchten ist, der Gegenstand werde ohne Beschlagnahme im Strafverfahren nicht mehr 

greifbar sein, obwohl er zur Sicherung des Verfalls oder des Beweises benötigt wird. Da es 

sich im vorliegenden Fall beim Beschwerdeführer um eine im Ausland wohnhafte Person 

handelt und die beschlagnahmten Gegenstände bei einer Verbringung an dessen Wohnort für 

das gegenständliche Finanzstrafverfahren nicht mehr greifbar wären, ist die Beschlagnahme 

der verfallsbedrohten Gegenstände als geboten anzusehen.  

Insgesamt liegen daher die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme der gegenständlichen 

Waren vor, sodass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen war. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Innsbruck, am 27. Juni 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


